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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in MusterstadtEntwicklung der Biogasanlagenzahl u. der 

installierten el. Leistung in MW (Stand: 07/2019)             

Der Eindruck täuscht        

–

Entwicklung nicht positiv
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in MusterstadtEntwicklung der installierten el. Leistung im 

Vergleich zur arbeitsrelevanten Leistung in MW 
(Stand: 07/2019)             

Leistungszubau hauptsächlich durch 

Flexibilisierung im Bestand

-

Über 1.000 MW Flexleistung
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt

Flexdeckel ausgeschöpft
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt

• Erste Förderperiode für BGA endet sukzessive

• Ausbaupfad zu klein und „Nicht-EEG-Alternativen“ nicht attraktiv

Ist-Situation mit schlechter Perspektive

Entwicklung der EEG-Stromerzeugung aus Biomasse  bei Fortführung des EEG 2017; ohne Altholz und Schwarzlauge; 

Quelle: DBFZ (2018), Stellungnahme  zum EEG 2017
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt

• Ermittlung der Vergütungshöhe auf der Basis von Ausschreibungen

• Neuanlagen 20 Jahre (Ausnahme Güllekleinanlagen (2019: 22,68 ct/kWh))

• Neu Anschlussförderung: Bestandsanlagen 10 Jahre

• Ausschreibungsvolumen: 150 MW (2017 bis 2019) sowie 200 MW (2020 bis 2022) 

• Gebotshöchstwert  Neuanlagen: 14,88 ct/kWh (2019: 14,58 ct/kWh)

• Gebotshöchstwert  Bestandsanlagen: 16,90 ct/kWh (2019:  16,56 ct/kWh)

• Bedarfsorientiert Strom erzeugen können: Nachweis über Umweltgutachten

• Flexzuschlag: 40 €/kW inst. Leistung und Jahr

• „Maisdeckel“ senkt sich je Zuschlagsjahr von 50 Masse-% (2017) auf 44 Masse-% 

(2021): Gilt für Getreidekorn und Mais als Ganzpflanzen, Maiskorn-Spindel-Gemisch, 

Körnermais und Lieschkolbenschrot

• Erfüllung der technischen Vorgaben (u.a. 150 Tage Mindestverweilzeit)

• Ab der Inanspruchnahme des Zuschlags ist das EEG 2017 vollumfänglich einzuhalten

Politischer Rahmen EEG 2017
(Auszug)
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt

Ergebnisse Ausschreibungen 

September 2017 September 2018 April 2019

Ausgeschriebene Menge 

(MW)
122 226 133

Zuschläge 24 79 19

Zuschlagsmenge (MW) 28 77 26

Durchschnittlicher 

mengengewichteter 

Zuschlagswert (ct/kWh)

14,30 14,73 12,34

Höchster Zuschlagswert 

(ct/kWh)
16,90 16,73 16,56

Niedrigster Zuschlagswert 

(ct/kwh)
9,86 10,00 9,53

Quelle: BNetzA 2019
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt

• Teilnahme an der Ausschreibung oft, da noch ein Satelliten-BHKW mit neuerem 

Inbetriebnahmejahr betrieben wird

• Höchstgebotswert  in vielen  Fällen zu knapp – Betrieb mit einer schwarze Null

• Betreiber wünschen sich ein weniger bürokratisches Verfahren 

• Betreiber wünschen sich eine Sondervergütungsklasse für Güllevergärung

• Kurze Restlaufzeit erschwert Flexibilisierung  

Eindrücke aus der Mitgliederbefragung
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt

• Ausschreibungen kein Erfolgsmodell  Ausschreibungsdesign muss überarbeitet 

werden

• Lösung muss im EEG kurzfristig (1-2 Jahre) erfolgen

• EEG wird in den nächsten Jahren wichtigster Erlösbaustein für Betreiber bleiben 

 EEG-Novelle!

• Erste Schritte sind im EnSaG 2018 erfolgt:

Klärung Luftreinhaltebonus, Änderung Flexdeckel, Änderung Gülleklasse

2 Ausschreibungen pro Jahr  Chance auf Erhöhung der Höchstwerte durch BNetzA

• Weitere Erlösbausteine müssen dazukommen (Klimaschutz, Biodiversität, Wärme, 

Strommarkt, …)  aber das dauert!

• Was bringt das Klimapaket?

Fazit Branchenzahlen/Ausschreibungen
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt

1. Stabilisierungspfad Biomasse einführen

2. Weiterentwicklung des Ausschreibungsverfahrens

• Anhebung der Höchstwerte, so dass Stabilisierungspfad erreicht wird

• Mindestens Anhebung der Höchstwerte für Bestandsanlagen bis 750 kW um 3 ct/kWh

• Anhebung des Höchstwertes für Neuanlagen auf den von Bestandsanlagen

• Aussetzen der Degression

• Verlängerung Vergütungszeitraum bei vorzeitigem Wechsel

• Abschaffung der Wartefrist für Wechsel in den zweiten Vergütungszeitraum

• Anforderungen an den Substrateinsatz entsprechend EU-Vorgaben regeln (RED)

Forderungen des FvB für die EEG-

Überarbeitung (Auswahl)

Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Insg.

MW inst. 300 500 500 1.000 1.000 1.500 1.500 2.000 8.300
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt

3. Einsatz von Rest- und Abfallstoffen ausbauen

• Sondervergütungsklasse für Güllevergärung weiterentwickeln (Erhöhung auf 150 kW

Bemessungsleistung)

• Öffnung der Sonderklasse für Bestandsanlagen

• Pflicht zur Abdeckung von Gärproduktlagern weiterentwickeln (Verweis auf TA Luft: 

1 % Restgaspotenzial

4. Flexibilitätsprämie weiterentwickeln

• Flexdeckel streichen oder stark erhöhen

• Flexprämie um ein „Modul Optiflex“ ergänzen: Zahlungen auf wenige Jahre 

konzentrieren

Forderungen des FvB für die EEG-

Überarbeitung (Auswahl)
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt

Dr. Stefan Rauh                                                        

08.10.2019

Positive Einstellung der Länder zu 

Biogas
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt

• Thüringen/RLP bringen am 28.06. BR-Initiative ein

• FvB hat diesen Prozess in der RG intensiv 

begleitet und Wünsche eingebracht

• Vorschlag geht nun in die Ausschüsse

• Abstimmung im Herbst mit möglichst

breiter Zustimmung der BL

 Druck auf Bundesregierung

Bundesratsinitiative TH/RLP
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt
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• Voraussetzungen für Erreichen der 

Ausbaupfade schaffen

• Bestand als Flexibilitätsoption erhalten

• Ausbaupfad ab 2023 fortschreiben

• Flexibilisierung weiter anreizen

• Nutzung Gülle/Mist und „Biodiversitäts-

pflanzen“ ausbauen

• Wirtschaftlichkeit schaffen durch

Anhebung der Höchstwerte

Beschluss am 20.09.2019 für 

EEG-Novelle 2019/2020
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt
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• Übergeordneter Rahmen

• Gesetzliche Festschreibung der Sektorziele für das Jahr 2030 aus dem Klimaschutzplan 

2050

• Jährliches Monitoring der Zielerreichung durch Sachverständigenrat und Klimakabinett

• Verabschiedung der Einzelmaßnahmen noch in 2019 (u.a. Klimaschutzgesetz)

• Nationaler CO2-Preis für Gebäude & Verkehr

• Ab 2021 für Inverkehrbringer von fossilen Brenn- und Kraftstoffe in den Sektoren 

Gebäude und Verkehr

• Ausgabe von CO2-Zertifikaten zum Preis von 10 €/t (2021) und Anstieg auf 35 €/t (2025)

• Ab 2026: CO2-Zertifikatehandel mit Mindestpreis (35 €/t) und Höchstpreis (60 €/t); 

• Alle Einnahmen werden an die Bürger zurückgegeben und/oder in 

Klimaschutzförderprogramme investiert

„Klimaschutzprogramm 2030“

Ingo Baumstark                                      

21.11.2019



Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt
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CO2-Bepreisung enttäuschend
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt
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• Sektor Energiewirtschaft

• Kohleausstieg bis spätestens 2038

• Ausbau der EE im Stromsektor auf 65% in 2030; dazu:  Erhöhung des Off-Shore-

Deckels, Streichung des PV-Deckels  und Einführung eines Regionalisierungsbonus für 

Windenergie an Land

• Befreiung von Speichern von Abgaben und Umlagen

• Finanzielle Förderung für Ausbau und Weiterentwicklung der Wärmenetze

• Sektor Land- und Forstwirtschaft

• Finanzielle Förderung gasdichter emissionsarmer Güllelager und 

emissionsmindernder Ausbringtechnik 

• Förderung der Vergärung von Gülle und landwirtschaftlichen Reststoffen und 

gasdichte Abdeckung von Gärrestlagern durch „bisherige und neue Instrumente“

• Kein Ausbau Energiepflanzenfläche

Spezifische Maßnahmen im 

Klimaschutzprogramm (Auswahl)
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt
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• Sektor Verkehr

• Finanzielle Förderung von Bahn, Radwegen, Schiffsverkehr und E-

Mobilität/Ladeinfrastruktur 

• Umrüstung öffentlicher Busflotten auf alternative Antriebe (inkl. Biogas)

• CO2-orientierte KFZ-Steuer und LKW-Maut

• „Unterstützung“ von flüssigen und gasförmigen fortschrittlichen Biokraftstoffen 

und synthetischen Kraftstoffen (Umsetzung RED II mit Quotenregelung?)

keine zusätzliche Unterstützung von konventionellen Biokraftstoffen

• Finanzielle Förderung der Entwicklung strombasierter Kraftstoffe und H2-Mobilität 

• Sektor Gebäude/Industrie

• ab 2026 Verbot der Neuinstallation von reinen Ölkesseln

• Finanzielle Förderung von Effizienzmaßnahmen und Umsties auf klimafreundliche 

Wärmeerzeugung und neuer Technologien

Spezifische Maßnahmen im 

Klimaschutzprogramm (Auswahl)
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt
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Einordnung Ausbauziel Biomasse im 

Klimaschutzprogramm (KSP) 2030

Ausbauziel

KSP 2030

Branchenzahlen

Biogas

Branchenzahlen

Feste Biomasse

Branchenzahlen

Summe 

Installierte 

Leistung [GW]
8,4 5,2 1,6 6,8

Stromerzeugung 

[TWh]
42,0 33,4 10,6 44,0

Bemessungs-

leistung [GW]
4,8 3,8 1,2 5,0

Quellen: KSP 2030; Branchenzahlen FvB 2019; Branchenzahlen feste Biomasse DBFZ 2016 und FNR 2019

• Stromerzeugung/Bemessungsleistung bleibt nahezu konstant (leicht niedriger) 

 EEG-Änderung erforderlich, um dieses Ziel zu erreichen

• Installierte Leistung soll noch um 1,6 GW steigen

• Zusatzleitung ist als „Flexleistung“ geplant  Flexdeckel muss zwingend fallen

• Achtung: In den Basisdaten Bioenergie der FNR auf Basis der Daten von BMWi und AGEE-Stat umfasst 

Biomasse auch Klär- und Deponiegas sowie Energie aus dem biogenen Anteil des Abfalls: 51,4 TWh
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Name der Veranstaltung am xx.yy.2016 in Musterstadt

• Rechtliche Rahmenbedingungen mit entscheidenden Einfluss auf die 

Zukunftsfähigkeit der Biogasbranche

• Steigende Kosten durch steigende Anforderungen (DüV, TRAS, 44. BImschV)

• Betreiber brauchen ausreichend hohe Erlösoptionen

• „Grundstock“ über das EEG

• Erlöse für Klima- und Umweltleistungen

• Wärme- oder Gärproduktvermarktung

• EEG benötigt Anpassung selbst für Erlöskombinierer

• Klimapaket wenig ambitioniert

• Kraftstoff kann zukünftiger Absatzmarkt sein

Fazit
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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